
Das NDIG trifft darüber hinaus 
weitere Regelungen. So verpflich-
tet der Landesgesetzgeber die 
niedersächsischen Behörden 
nicht nur dazu, im Internet 
über ihre Verwaltungsleistun-
gen ausführlich zu informieren 
und Online-Verfahren für An-
träge über ein zentrales nieder-
sächsisches Verwaltungsportal 
bereitzustellen. 
Die Behörden des Landes wer-

den vielmehr auch dazu ver-
pflichtet, ihre verwaltungsinter-
nen Prozesse mit IT-Verfahren 
zu unterstützen. Insbesondere 
leitet das NDIG den schrittwei-
sen Wechsel von der klassischen 
physischen Akte zur elektroni-
schen Aktenführung in nieder-
sächsischen Behörden ein. Auf 
Arbeitsplätzen, auf denen Ver-
waltungsleistungen über das Nie-
dersächsische Verwaltungsportal 
erbracht werden, muss die elek-
tronische Aktenführung bereits 
bis 2023 eingeführt sein, in den 
übrigen Bereichen bis 2026.
Weiterhin trifft das NDIG Re-

gelungen zur Informations-
sicherheit in der Verwaltung, 
um das Landesdatennetz auch 
in Zukunft gegen Angriffe zu 
wappnen. Die bisherigen tech-
nisch-organisatorischen Ab-
wehrmaßnahmen müssen stets 
modernen Bedrohungsszenari-
en angepasst werden. Bislang 
schützen Firewall-Systeme oder 

auch Schadsoftwareerkennungs-
programme die IT-Systeme. Diese 
technischen Maßnahmen werden 
durch umfangreiche Regelungen 
eines Informationssicherheits-
managements sowie Veranstal-
tungen zur Sensibilisierung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Landesdienstes ergänzt.
Das neue Gesetz verpflichtet 

insbesondere dazu, geeignete 
Maßnahmen gegen mögliche 
Cyber-Attacken auf die IT-Sys-
teme in der Landesverwaltung 
zu ergreifen und an die jeweils 
aktuellen Entwicklungen anzu-
passen. Zu diesem Zweck enthält 
es die Ermächtigung, moderne 
Erkennungs- und Abwehrtech-
nologien einzusetzen, damit zu 
jedem Zeitpunkt ein hochaktu-
elles Gefahrenabwehrsystem im 
Landesnetz eingesetzt werden 
kann. Vergleichbare Regelungen 
finden sich in den meisten bis-
herigen E-Government-Gesetzen 
anderer Länder noch nicht.

Um die Finanzie-
rung der im NDIG 
vorgegebenen Di-
gitalisierung der 
Verwaltung zu ge-
währleisten, sind 
bereits entspre-
chende Mittel im 
Sondervermögen 
Digitalisierung 
eingeplant.
Die Landesregie-

rung hat im Juli und August 
2018 eine Verbandsbeteiligung 
dieses Gesetzentwurfs durchge-
führt und 18 Stellungnahmen 
erhalten. Darin wird die Geset-
zesinitiative im Grundsatz sehr 
begrüßt. Die Anregungen der 
Verbände wurden geprüft und 
haben zu Anpassungen des Ge-
setzentwurfs geführt.
Der niedersächsische Minis-

ter für Inneres und Sport, Boris 
Pistorius, erklärte anlässlich der 
Gesetzesvorlage: “Knapp 80 Pro-
zent der Menschen in Deutsch-
land nutzen ein Smartphone. 
Es ist deshalb entscheidend, 
dass die Verwaltung mit dieser 
Entwicklung Schritt hält und 
sich mit ihren Angeboten und ih-
rem Service bürgernah aufstellt. 
Die Menschen in Niedersachsen 
haben diesen Anspruch an die 
Verwaltungen und das wollen 
wir in den kommenden Jahren 
durch die konkreten Vorgaben 
des NDIG weiter vorantreiben.”
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So bietet Suchmaschinenan-
bieter Google mittlerweile eine 
Komplettlösung für die Naviga-
tion mitsamt Routenplaner für 
Auto, Fahrrad und öffentliche 
Verkehrsmittel. Der Onlinever-
sand-Händler Amazon bietet 
Streamingdienste für Video und 
Musik. Beide versuchen, ihre 
Sprachassistenten als zentrales 
Steuerelement für die smarten 
und zunehmend vernetzten Do-
mizile und Fahrzeuge der Nutzer 
zu etablieren.
Die Strategie: Nutzer durch häu-

fig kostenlose Angebote binden, 
eine möglichst breite Palette an 
digitalen Diensten miteinander 
verknüpfen und die Hürde zum 
Wechsel zu anderen Ökosyste-
men hochhalten. Die Zusam-
menführung über viele eigene 
Dienste macht die gesammelten 
Daten der Nutzer umso wert-
voller – sowohl für die stetige 
Verbesserung und Ausweitung 
des eigenen Angebots als auch 
für die zielgerichtete Werbung.
Aus wettbewerbspolitischer 

Sicht besteht Handlungsbedarf, 
weil die Märkte zunehmend auf 
wenige Marktteilnehmer aufge-
teilt werden und Neueinsteiger 
gegen die Ökosysteme nicht 
konkurrenzfähig sind. In einer 
Sitzung der Arbeitsgruppe In-
novativer Staat der Initiative 
D21 wurde über Handlungsop-
tionen der Aufsichtsbehörden 
diskutiert. Weitgehend Einigkeit 
herrschte darüber, dass akti-
ve Eingriffe grundsätzlich nötig 
sein werden, um die Märkte offen 
für Teilnehmer und langfristig 
auch für Innovationen zu hal-
ten und Missbräuchen vorzu-
beugen. Angesprochen wurde 

die Schwierigkeit, dass Verfah-
ren und Untersuchungen der 
Marktaufsicht in Deutschland 
und Europa so langwierig seien, 
dass in den schnelllebigen und 
dynamischen digitalen Märkten 
die Konkurrenz im Zweifel schon 
gestorben sei, bevor Maßnahmen 
greifen können. Abhilfe könne ein 
eher präventiver Ansatz bieten, 
so ein Vorschlag. Statt nur auf 
Ebene der Einzeldienste zu ver-
gleichen, seien die Ökosysteme 
als Ganzes zu betrachten. Dann 
könne beispielsweise der strate-
gische Aufkauf von Unternehmen 
unterbunden werden, die erst in 
Zukunft Konkurrenten würden.

Datenmarktplätze im  
öffentlichen Sektor?

Auch für den digitalen Staat 
spielen Daten eine zunehmend 
wichtige Rolle. Um mehr Nutzen 

aus ihnen ziehen zu können, 
schlug Prof. Peter Parycek, Leiter 
des Kompetenzzentrums Öffent-
liche IT (ÖFIT) vor, den Staat in 
Zukunft als einen Manager von 
Datenmarktplätzen zu verste-
hen. Ziel sei es dabei, Ressourcen 
des Staates mit denen beteiligter 
Stakeholder intelligent zu ver-
knüpfen, um Mehrwerte zu schaf-
fen. Konkret machte Parycek den 
Ansatz anhand eines Modells 
für die digitale Abwicklung von 
Verwaltungsdienstleistungen. 
“Heute ist der Bürger häufig für 
den Transport von Daten zustän-
dig – in vielen Fällen sogar in zwei 
Richtungen”, sagte Parycek. So 
erforderten alltägliche Vorgänge 
wie das Mieten einer Wohnung 
oder der Kauf eines Fahrzeugs 
eine Herausgabe von Daten zum 
einen an ein Unternehmen und 
zum anderen an die zuständige 
Meldebehörde. Paryceks Vor-
schlag: “Warum sollte nicht der 
Verkäufer oder Vermieter mit den 
ohnehin vorliegenden Daten die 
Anmeldung von Wohnung oder 
Kfz veranlassen?” 
Der Bürger könnte seine struk-

turierten Daten aus dem Daten-
safe seines Bürgerkontos über 
eine technische Schnittstelle zur 
digitalen Vertragserstellung dem 
Unternehmen zukommen lassen 
und im selben Zuge der automa-
tischen Meldung beim Einwoh-
nermeldeamt oder der Kfz-Zu-
lassungsstelle zustimmen. Eine 
eigene technische Infrastruktur 
wäre für dieses Szenario nicht 
vonnöten, es müssten nur die 
entsprechenden Schnittstellen in 
den aktuellen und zukünftigen 
Projekten mitgeplant werden, 
erklärte Parycek.

Auf dem Marktplatz der Daten
Handlungsoptionen gegen Oligopolbildung

(BS/stb) Wenn Daten der wichtigste Rohstoff der Zukunft sind, dann sind funktionierende Datenmarktplätze 
die Basis für die Wirtschaft von morgen. Derzeit steuern die digitalen Märkte jedoch auf die Bildung von Oli-
gopolen zu. Zwischen den großen, erfolgreich Daten sammelnden Plattformanbietern aus den USA und Asien 
kommt aus Europa nur wenig Konkurrenz. Und die hat es zunehmend schwerer gegen die Datenriesen, die 
ihre Angebote durch Weiterentwicklung oder durch Fusionen zu ganzen Ökosystemen ausbauen. 

Niedersachsens Innenminis-
ter Boris Pistorius wird auch 
am 22. Oktober als Eröff-
nungsredner des Cyber-Si-
cherheitstags Niedersachsen 
in Hannover über das NDIG 
berichten. 

Foto: BS/Niedersächsisches  
Ministerium für Inneres und Sport

Mit den Bürgern Schritt halten
Niedersachsen legt NDIG-Entwurf vor

(BS/gg) Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat im Kabinett ein Gesetz über digitale 
Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) vorgelegt. Das Gesetz verpflichtet die Behörden des Landes 
und weitgehend auch die Kommunen zur Einführung der digitalen Verwaltung. Es berücksichtigt dabei die 
Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) des Bundes und regelt dessen systematische Umsetzung in 
Niedersachsen. 

CIO Beuß lobte auf der Veranstal-
tung in der Halle Münsterland 
die generell “gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit” von 
Land und Kommunen, um ge-
meinsam “etwas zu bewegen”. 
Mit Blick auf das Land gab er 
einen kurzen Überblick über 
die Aktivitäten der vergangenen 
zwölf Monate. Das Servicekonto.-
NRW sei eingerichtet und wer-
de auch genutzt. Seit Anfang 
des Jahres stehe zudem die 
(Online-)-Zugangsdrehscheibe 
zur Verfügung. Hinsichtlich der 
Umsetzung der E-Akte befin-
de man sich gegenwärtig in der 
Testphase und somit im Zeit-
plan. Das E-Rechnungsgesetz 
sei verabschiedet worden. Die 
entsprechende Rechtsverord-
nung sei in Vorbereitung. Beim 
Portalverbund – der Verknüpfung 
des Landesportals mit den Por-
talen der Kommunen – arbeite 
man derzeit an einem Proof of 
Concept. Beim Thema Open 
Government habe man einen 
Leitfaden für Kommunen ver-
öffentlicht.
Beuß ging auch auf die soge-

nannten “neuen Technologien” 
ein. Die Initiative Blockchain in 
der öffentlichen Verwaltung zu 
etablieren, werde maßgeblich 
von NRW mitgetragen. Auch mit 
den Möglichkeiten des Einsatzes 
von Künstlicher Intelligenz (KI) 
müsse man sich beschäftigen. 
Auch wenn das OZG die Behör-

den nur verpflichte, Verwaltungs-
dienstleistungen online bereitzu-
stellen, so könne es eine sinnvolle 
Umsetzung des Gesetzes nur ge-

ben, wenn man parallel auch die 
internen Prozesse digitalisiere. 
Dr. Uda Bastians, Beigeordnete 
des Städtetags NRW und dort 
Leiterin des Dezernats Recht und 
Verwaltung, machte deutlich, 
dass die digitale Zukunft in den 
Kommunen vor Ort gestaltet wer-
de. Hier müssten als Ziel sowohl 
das Once-Only-Prinzip als auch 
der Grundsatz “digital first” im-
plementiert werden. Mit Blick auf 
die Zusammenarbeit Land-Kom-
munen lobte sie das gemeinsame 
Servicekonto.NRW ausdrücklich 
als “Erfolgsgeschichte”. 
Bastians machte jedoch auch 

deutlich, dass man sich zwar in 
die Umsetzung des OZG seitens 
der Kommunen gerne einbringe, 
andererseits jedoch erwarte, dass 
die in diesem Zusammenhang 
entstehenden Mehrkosten der 
Kommunen ausgeglichen wür-
den. Mehr Unterstützung des 
Landes wünscht sie sich auch 
beim Thema IT-Sicherheit in 
den Kommunen, etwa beim Auf-
bau eines Kommunalen CERTs 
(Computer Emergency Respon-
se Team) oder der Kooperation 
mit dem CERT des Landes. Eine 
finanzielle Beteiligung des Lan-
des an der kommunalen IT-Si-
cherheit sei in anderen Ländern 
durchaus üblich und auch für 
NRW wünschenswert.

Hartmut Beuß wird auch einer 
der Referenten auf dem Verwal-
tungskongress “e-nrw” (www.e-
nrw.info) sein, den der Behörden 
Spiegel am 8. November 2018 in 
Neuss veranstaltet. 

OZG intensiviert Kooperation
Kommunen fordern Geld für Mehrkosten

(BS/gg) Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird die ebenenübergreifende Zusammenarbeit 
des Landes Nordrhein-Westfalen mit den Kommunen vor neue Herausforderungen stellen und weiter intensi-
vieren. Dies erklärte NRW-CIO Hartmut Beuß auf dem diesjährigen ÖV-Symposium in Münster.

Seit der Jahresmitte gibt es die 
Förderrichtlinien, mit der die 
NRW-Landesregierung die an-
gekündigten 91 Mio. Euro an 
Fördervolumen in den kommu-
nalen Bereich transferieren will. 
Auf dieser Grundlage formieren 
sich und arbeiten z. T. aktuell 
schon die Projektbüros in den 
“auserkorenen” Kommunen, sind 
die kommunalen Akteure vor Ort 
und auch ihre IT-Dienstleister 
auf der Suche nach Ideen und 
Konzepten, welche die Anfor-
derungen der Förderrichtlinien 
nach Innovationsgehalt, Über-
tragbarkeiten pp. letztlich “ent-
scheidungshart” für das letztent-
scheidende Ministerium machen 
(sollen). 
Auf e-nrw werden Bürgermeis-

ter und weitere Verantwortliche 
aus der kommunalen Szene dar-
über aktuell und aus erster Hand 
berichten – dies dürften hochin-
teressante Beiträge und Impulse 
auch für “Nichtgeförderte” sein.
Die medienbruchfreie Gewerbe-

anmeldung – endlich nach lan-
gen Jahren durchgesetzt – wird 
Unternehmensgründungen in 
NRW erleichtern, schließlich “lei-
den” Gründer bislang angeblich 
am meisten unter der “umständ-
lichen” Verwaltung. Auch dies ist 
ein Thema auf e-nrw, ebenso wie 
die dringend notwendige Prozess-
modernisierung der Verwaltung 
“im digitalen Anspruchszeitalter” 
von Bürgern und Unternehmen 
im Weiteren.
“Once Only”, die einmalige Da-

tenerhebung für alle zukünftigen 
Kontakte und Services der öf-
fentlichen Verwaltung in Bund, 
Ländern und Kommunen, sei-
ne Chancen und Restriktionen, 
auch durch den in Deutschland 
verfassten und organisierten 
Datenschutz, ist ein weiteres 

hochaktuelles Thema, wenn sich 
Staat, Gesellschaft und Wirt-
schaft im globalen Wettbewerb 
für die digitale Zukunft nachhal-
tig erfolgreich aufstellen wollen.
Dass NRW-Digitalminister Prof. 

Dr. Andreas Pinkwart aktuell 
das Land mit “Künstlicher In-
telligenz” aufstellen und für die 
Zukunft öffnen und fit machen 
will, wie sich dies mit großen 
Chancen, aber auch Vorbehal-
ten und Ängsten darstellt, wird 
sicher einen zentralen Platz in 
seiner Eröffnungsansprache ein-
nehmen, ebenso wie in den wei-
teren Foren und Diskussionen 
auf dem Kongress – auch zum 
Thema KI ist deshalb für große 
Spannung gesorgt.

Und mit Blick auf 
die kommunale 
IT-Landschaft in 
NRW: Vielleicht 
lassen sich aus 
der ebenfalls auf 
“e-nrw” zu erwar-
tenden Fusionsbe-
richterstattung zu 
den kommunalen 
IT Dienstleistern 
in Baden-Würt-
temberg Lehren 

auch für NRW ziehen – der Blick 
“über den Zaun” lohnt sich be-
kanntlich bei Gelegenheit. Dieser 
“geweitete Blick” wird umso ein-
drucksvoller und facettenreicher 
werden, weil – als Kongressgabe 
für alle Teilnehmer – erstmalig 
der neue Almanach “Deutschland 
Digital 2019” erscheinen wird, 
der in gemeinsamer Aktion von 
Behörden Spiegel und IVM² die 
vier zurückliegenden Digitalkon-
gresse des Behörden Spiegel – “e-
nrw 2017” sowie die diesjährigen 
Veranstaltungen “Zukunftskon-
gress Bayern”, “Digitaler Staat” 
und “Baden-Württemberg 4.0” 
mit ihren wesentlichen Höhe-
punkten, Ideen und Impulsen 
dokumentieren wird.

“Digitallese” 2018
Strategiebasis für mehr?

(BS/Wilfried Kruse*) Am baldigen Ende des Jahres 2018 ist es Zeit und Gelegenheit, auf “e-nrw” in der Neusser 
Stadthalle ein erstes Fazit zur von der Landesregierung im Koalitionsvertrag 2017 angekündigten “Digitali-
sierungsoffensive” für NRW, für Land und Kommunen, zu ziehen. Was ist im zurückliegenden Jahr auf den 
Weg gebracht worden? Was haben die verantwortlichen Akteure mit Blick auf die kommenden Jahre bislang 
konkret zustande gebracht? Was steht 2019 oben auf der Agenda?

Zukünftige IT-Strategien  
in Nordrhein-Westfalen

8. November 2018
Düsseldorf / Neuss

Regte in einer Sitzung der AG Innova-
tiver Staat von Initiative D21 an, den 
Staat in Zukunft auch als Manger von 
Datenmarktplätzen zu verstehen: ÖFIT-
Leiter Prof. Peter Parycek. 

Foto: BS/Dombrowsky

Dr. Uda Bastians vom Städtetag NRW 
forderte in Münster finanzielle Unter-
stützung der Kommunen bei der OZG-
Umsetzung. 

NRW-CIO Hartmut Beuß sieht die 
Zusammenarbeit zwischen Land und 
Kommunen auf gutem Weg.
� Fotos: BS/Materna

Wilfried Kruse, Geschäfts-
führender Gesellschafter 
IVM2, ist fachlicher Leiter 
und Moderator des Verwal-
tungskongresses “e-nrw”, 
den der Behörden Spiegel 
am 8. November in Neuss 
veranstaltet. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung 
unter: www.e-nrw.info 

Foto: BS/privat
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